
Am Gericht

Fragen verboten!
Fragen darf man immer, sagt das Sprichwort, wenn man die 
Antwort nicht scheut. Kostet ja nichts. Da liegt der Volksmund 
falsch – es kommt drauf an, wer wen was fragt.
Von Yvonne Kunz, 19.06.2019

Ort: Obergericht Zürich
Zeit: 23. Mai 2019, 8.30 Uhr
Fall-Nr.: GG180023
Thema: Anstizung vur Verletvung des Amtsgeheimnisses 

Die Sache beginnt Jor über vwei Eahren. äin junger Mann gerBt wegen eines 
Nandenvwists in arge öTte. Vervweifelt wendet er sich an eine Nekannte. 
Diese will Jermitteln, die ältern einschalten. Als der Eunge nicht vu einem 
Jereinbarten -reÜen erscheint und auch in den -agen danach unauHnd:
bar ist, schwant ihr Pbles. Sie ruz Arbeitskollegen an, durchsucht Facebook 
nach yinweisen, erkundigt sich in der Moschee, wo sie beide beten. 

Als sich der Gesuchte dann doch meldet, ist er wie JerwandeltC öun droht 
er ihr. Sie solle sich raushalten. Sie, enttBuscht und erbost, veigt ihn an. 
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Um die Drohungen vu belegen, hBndigt die Frau der Iolivei ihr yand« vur 
Datenanal«se aus. Dabei stTsst diese auf einen »hat, der veigtC Die Neschul:
digte hatte auch einen befreundeten Ioliveibeamten kontaktiert und sich 
nach dem jungen Mann erkundigt. Aktuelle Adresse, Geburtsdatum, äl:
tern – und dabei die gewünschten 5nformationen postwendend erhalten. 

Damit, so die Anklage Jon Staatsanwalt Stephan Keel, habe die Frau àJor:
sBtvlich jemanden davu bestimmt, ein Geheimnis vu oÜenbaren, das ihm in 
seiner äigenschaz als Mitglied einer NehTrde oder als Neamter anJertraut 
worden ist7, wie es im Strafgesetvbuch so schTn heisst. So sieht es auch das 
erstinstanvliche Nevirksgericht Dietikon und Jerurteilt die Neschuldigte vu 
einer bedingten Geldstrafe Jon 2L -agessBtven ? R0 Franken. 

Anders die FrauC Sie vieht mit einem naheliegenden äinwand Jor das Ober:
gericht des Kantons ZürichC àDer Neamte hBtte ja einfach öein sagen kTn:
nen.7 Sie habe ihn nicht gevwungen, Auskunz vu geben. äs sei ihr auch 
nicht bewusst gewesen, dass dieser mit der 5nformationsherausgabe etwas 
Verbotenes tun würde. öicht mal, dass der Mann Iolivist sei, habe sie ge:
wusst. Sie hat ihn für einen Netreibungsbeamten gehalten. 

àAnstizung7 kann ja logischerweise kaum fahrlBssig erfolgen, ein Vorsatv 
ist vwingend. Dabei, so steht es im erstinstanvlichen Urteil, genügt es, wenn 
die -Bterin den -atbestand in der àIarallelwertung der WaiensphBre7 er:
fasst. So wie jeder ànormale, erwachsene Mensch7 eben. Andernfalls kTnn:
te ja jede die öaiJe geben und geltend machen, juristisch nicht so genau 
Nescheid gewusst vu haben.

yier aber, sagt Verteidiger Nernhard Zollinger, sei das fehlende Unrechts:
bewusstsein oÜensichtlichC Sonst hBtte die Neschuldigte der Iolivei doch 
ihr yand« nicht vur Verfügung gestellt – oder die heiklen 5nformationen 
Jorher gelTscht. Der entscheidende Iunkt sei ohnehin ein andererC àKann 
die blosse Frage überhaupt eine Anstizung vur AmtsgeheimnisJerletvung 
seinq7 So wie dies das Nundesgericht, auf das sich die Vorinstanv stütvt, 
wiederholt festgestellt hatq Dass als Anstizungsmittel jedes àmotiJierende 
-un7 taugt, also auch eine einfache Nitteq 

Ganv entschieden nein, sagt xechtsanwalt Zollinger, und fordert einen 
Freispruch. öicht nur für seine Mandantin, sondern àfür den xest der 

elt7. Denn nicht nur er, sondern auch Jiele Stimmen aus der xechtsleh:
re kritisierten die àabenteuerliche Negründungsakrobatik7 des Nundesge:
richts. äinige gar als GrundrechtsJerletvung – eines der vitierten Urteile 
wurde denn auch Jom äuropBischen Gerichtshof für Menschenrechte kas:
siert. 

äs sei Sache der angefragten NehTrde, über die Geheimnis ualitBt der er:
betenen Auskunz vu entscheiden, so Zollinger weiter. KonkretC àDie Frau 
hat erwarten dürfen, dass ein Neamter die Anfrage vurückweist, wenn sie 
das Amtsgeheimnis betri .7 Dass sich der Neamte, wie er sagt, durch die 

hatsapp:öachrichten gedrBngt gefühlt habe, auf das Iolivei:5nformati:
onss«stem Iolis vuvugreifen, passe nicht davu, dass er die gewünschten 5n:
formationen drei Mal prompt geliefert habe. 

Und vudem auch noch 5nformationen, nach der die Frau gar nicht ge:
fragt hatteC dass der Gesuchte der Iolivei àbestens bekannt ist7. Diese Aus:
kunzsfreudigkeit dürfe keinesfalls der Neschuldigten angerechnet werden, 
sagt Zollinger. Da sei ihm hervlich egal, was das Nundesgericht meine.

-rotv des engagierten IlBdo«ers bestBtigt das Obergericht unter dem Vor:
sitv Jon xolf öaef sowohl den Schuldspruch als auch die Sanktion – wenn 
auch etwas widerwillig. Der Verteidiger habe die juristischen Schwach:
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punkte der Nundesgerichtspra is sehr gut herausgeschBlt, sagt der xeferent 
im Fall, Neat Gut. Und ob man das nun gut nde oder nicht, es sei fraglich, 
ob das Nundesgericht demnBchst Jon seiner strengen Sicht abrücken wer:
de. 

Auch GerichtsprBsident öaef rBumt ein, dass bei Iersonendaten der straf:
rechtliche Geheimnisschutv weit gehe – doch das entspreche ganv einfach 
dem illen des Gesetvgebers. Und weiterC àIolis ist eine geheime Daten:
bank, nicht einfach ein -elefonbuch.7 Das öachfragen der Neschuldigten 
sei vudem nicht rein vufBllig und recht beharrlich gewesen.

Vor allem aber habe sie gewusst, dass der Neamte Gefallen an ihr nde – 
und deshalb sehr geneigt war, ihrer Nitte vu entsprechen.

Illustration: Friederike Hantel
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